
Informationen zum Klimabonus 

Der Klimabonus belohnt klimafreundliches Verhalten und dient als Abgeltung für die durch die CO2- 

Bepreisung entstehenden Teuerungskosten. Dieser Bonus wird ab September 2022 einmal jährlich 

ausbezahlt. Durch die hohe Inflation wird auch ein einmaliger Anti-Teuerungsbonus bezahlt.  

Aus diesem Grund wird 2022 für alle anspruchsberechtigten Erwachsenen und unabhängig 

vom Wohnsitz pauschal ein Betrag von EUR 500,-- erstattet. Für Kinder und Jugendliche bis 

zum 18. Lebensjahr gibt es die Hälfte (EUR 250,--). Die Anweisung des Geldes ist antragsfrei 

und wird bei Pensionistinnen/Pensionisten von der Pensionsversicherung durchgeführt. 

Ab dem Jahr 2023 wird der Klimabonus regional gestaffelt. (Wird noch festgelegt). 

 

Voraussetzung 

Alle natürlichen Personen, die ihren Hauptwohnsitz (ab 2022) mindestens 6 Monate (183 Tage) in 

Österreich haben, unabhängig von Alter und Staatsbürgerschaft. 

Nicht österreichische Staatsbürger erhalten den Bonus, wenn sie sich rechtmäßig in Österreich 

aufhalten.  

 

Zuständige Stelle 

Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). 

Bei Beschwerden steht die Hotline 0800 8000 80 (Montag bis Freitag 08:00 – 18:00 Uhr) bereit. 

 

Versteuerung 

Der Klimabonus (EUR 250,--) ist steuerfrei, da er nicht als Einkommen gilt. Der Anti-

Teuerungsbonus (EUR 250,--) ist bei einem Jahreseinkommen von über EUR 90.000,-- bei 

der Einkommensteuerveranlagung der Bemessungsgrundlage hinzuzurechnen und somit zu 

versteuern. (Technische Abwicklung bei Arbeitnehmerveranlagung noch offen). 
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